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Vorwort zur 7. Auflage 

Die zuletzt im Jahre 2013 in der sechsten Auflage erschienene Broschüre bedurfte einer er -
neuten Überarbeitung, weil die Novelle des JVEG vom 21.12. 2020 (BGBl. I, 3229/3239), 
die zum 01.01.2021 in Kraft getreten ist, zahlreiche Vergütungstatbestände den verän der -
ten wirtschaftlichen Verhältnissen der letzten sieben Jahre angepasst hat. Leider hat sich 
der Gesetzgeber aber immer noch nicht dazu durchringen können, die Stundensätze und 
Auslagenpauschalen für vergleichbare gutachterliche Leistungen im außergerichtlichen 
Bereich eins-zu-eins in den gerichtlichen Bereich zu übernehmen. Die öffentlich bestell-
ten und vereidigten Sachverständigen wurden zwar wie auch 2009 (zur Vorbereitung der 
Novelle 2013) im Jahre 2018 erneut zu ihren außergerichtlich üblichen Honoraren und 
Auslagen befragt, die Ergebnisse wurden jedoch nicht eins-zu-eins umgesetzt, sondern 
mit einem Justizrabatt von 5% nur eingeschränkt übernommen; zudem wurde die wirt-
schaftliche Entwicklung der letzten drei Jahre überhaupt nicht berücksichtigt. Außerdem 
findet sich im neuen JVEG eine Stundensatzdeckelung bei 155 Euro, die nur im Rahmen 
des § 13 JVEG unter restriktiven Voraussetzungen überschritten werden kann. 
 
Auch die Neuauflage der Broschüre hat sich wiederum zur Aufgabe gemacht, den Inhalt 
des JVEG unter Berücksichtigung der novellierten Vergütungstatbestände in einer Art 
und Weise zu erläutern, dass die von dem Gesetz betroffenen Sachverständigen, Dolmet-
scher und Übersetzer den wesentlichen Inhalt der einzelnen Vergütungstatbestände 
ohne Zuhilfenahme eines Juristen verstehen und in die Praxis umsetzen können. Aus -
einandersetzungen mit unterschiedlichen Auslegungen durch Kommentatoren und 
Gerichte unterbleiben. Vielmehr nutzt der Autor seine langjährigen Erfahrungen aus der 
Unterrichtung von Sachverständigen im Rahmen der Seminare des Instituts für Sachver-
ständigenwesen (IfS) in Köln und aus seiner wissenschaftlichen Tätigkeit als Kommenta-
tor und Mitarbeiter von Fachzeitschriften, um das mit unbestimmten Rechtsbegriffen 
angefüllte JVEG praxisnah darzustellen. Dabei legt er die jeweils herrschende Rechtsauf-
fassung zugrunde, auch wenn er diese persönlich nicht in allen Punkten teilt. Die Bro -
schüre will und soll keinen juristischen Kommentar und keine ausführliche Seminarinfor-
mation ersetzen.  
 
Die einzelnen Vergütungstatbestände werden in – hoffentlich - verständlicher Sprache 
und in Kurzfassung dargestellt und jeweils mit den wichtigsten Anwendungsregeln ver -
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sehen. Musterschreiben für einen Antrag auf gerichtliche Festsetzung bei Kürzung der 
Stundenzahl, für einen Antrag auf höhere Vergütung nach § 13 und für die Vergütung 
des sachverständigen Zeugen sind in den Erläuterungstexten integriert. Im Anhang finden 
sich der Gesetzestext, Musterrechnungen und eine Übersicht weiterführender Literatur. 
Eine Musterklausel für eine Vergütungsregelung bei Privatauftrag wird in Kapitel 34 vor-
gestellt. Nicht abgehandelt werden die Vergütungstatbestände für Zeugen, ehrenamtli-
che Richter, ärztliche Gutachterleistungen in Anlage 2 zu § 10 Abs. 1 und Leistungen im 
Bereich der Telekommunikation in Anlage 3 zu § 23 Abs. 1. 
 
Anmerkung 
Alle Paragraphen ohne Gesetzesbezeichnung sind solche des JVEG. 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Broschüre auf die Nennung der weib-
lichen Form der Berufsbezeichnungen verzichtet.


